
 

 

 



 

 



 

 

 

 

Ist bei der Schließung der Kita/Schule unter Berücksichtigung des Alters der Kinder eine 

Betreuung erforderlich, so müssen die Eltern zunächst alle zumutbaren Anstrengungen zu 

unternehmen, die Kinderbetreuung anderweitig sicherzustellen (z. B. Betreuung des Kindes 

durch Großeltern, anderes Elternteil). Kann die erforderliche Kinderbetreuung auch dann nicht 

sichergestellt werden, dürfte in der Regel ein Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitnehmers 



bestehen, da die Leistungserfüllung unzumutbar sein dürfte (§ 275 Abs. 3 BGB). D. h. in diesen 

Fällen wird der Arbeitnehmer von der Pflicht der Leistungserbringung frei; es ist nicht zwingend 

erforderlich, Urlaub zu nehmen. 

 

Zu beachten ist jedoch, dass bei einem Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitnehmers aus 

persönlichen Verhinderungsgründen nur unter engen Voraussetzungen ein Anspruch auf 

Fortzahlung des Arbeitsentgelts bestehen kann. Ein solcher Entgeltanspruch kann sich aus § 616 

BGB für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit ergeben. Zudem kann der Anspruch aus § 

616 BGB durch arbeits- oder tarifvertragliche Vereinbarungen eingeschränkt oder sogar 

vollständig ausgeschlossen sein. 

Nimmt der Arbeitnehmer Urlaub, erhält er Urlaubsentgelt. 

 

In dieser Situation dürfte es hilfreich sein, zunächst das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu 

suchen. 

 

 

 

 

Ist der Arbeitnehmer selbst als Betroffener Adressat einer behördlichen Maßnahme, wie z.B. 

Tätigkeitsverbot oder Quarantäne, kann er zum einen einen Entgeltanspruch gegen seinen 

Arbeitgeber haben. Aus Sicht des BGH kann in einem solchen Fall ein vorübergehender, in der 

Person des Arbeitnehmers liegender Verhinderungsgrund bestehen, der den Arbeitgeber trotz 

Wegfalls der Pflicht zur Arbeitsleistung zur Entgeltfortzahlung verpflichtet (§ 616 BGB). Die 



Dauer der Entgeltfortzahlung hängt von den Umständen des Einzelfalles ab (vgl. BGH, Urteil vom 

30. November 1978, III ZR 43/77 – nach dieser Entscheidung für höchstens 6 Wochen). 

 

In Fällen, in denen § 616 BGB durch Einzel- oder Tarifvertrag eingeschränkt oder 

ausgeschlossen ist oder aus anderen Gründen nicht greift, besteht in vielen Konstellationen ein 

öffentlich-rechtlicher Entschädigungsanspruch. Personen, die als Ansteckungsverdächtige auf 

Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts isoliert werden und deshalb einen 

Verdienstausfall erleiden, erhalten eine Entschädigung nach § 56 des Infektionsschutzgesetzes. 

Die Entschädigung bemisst sich nach dem Verdienstausfall. Für die ersten sechs Wochen wird 

sie in Höhe des Verdienstausfalls gewährt. Vom Beginn der siebten Woche an wird sie in Höhe 

des Krankengeldes gewährt. Arbeitnehmer erhalten von ihrem Arbeitgeber für die Dauer der 

Isolierung, längstens für sechs Wochen, eine Entschädigung in Höhe des Nettolohns. Die 

ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber auf Antrag erstattet. Nach sechs Wochen zahlt 

der Staat in Höhe des Krankengeldes weiter. Erkrankte fallen nicht unter diese 

Entschädigungsregelung, weil diese bereits Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Krankengeld 

erhalten. 


